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§1 Konstituierung

(1) 'Der Fachschaftsrat konstituiert sich nach Wahl-
ordnung der Studierendenschaft der TU Dresden §20
frithestens 7 und spétestens 21 Kalendertage nach der
Bekanntgabe der Wahlergebnisse.

§2 Zusammentreten

(1) 'Der FSR tagt in der Vorlesungszeit jeden Diens-
tag von 18:30 bis 22:00 Uhr

(2) 1Ort der Sitzung ist in der Regel der Dekanatssaal
der Fakultét Maschinenwesen (ZEU/252), Abweichun-
gen miissen fristgerecht nach §5(2) den Mitgliedern des
FSR per E-Mail mitgeteilt und geeignet verdffentlicht
werden.

(3) *Abweichungen von der Sitzungszeit und des Sit-
zungsortes sind auf Beschluss mit einfacher Mehrheit
moglich und werden fristgerecht nach §5(2) den FSR-
Mitgliedern per E-Mail mitgeteilt und geeignet verof-
fentlicht werden.

§ 3 Offentlichkeit

(1) 'Die Sitzungen des FSR sind grundsitzlich 6ffent-
lich. 2Alle Anwesenden haben das Rederecht.

(2) 'Es kann nicht-6ffentlich getagt werden. Nicht-
Offentlichkeit kann {iber einen Antrag nach §9(5) oder
durch die Sitzungsleitung beschlossen werden. 2Zu
nicht-6ffentlichen Sitzungen sind alle FSR-Mitglieder,
der Sitzungsvorstand und durch Beschluss des FSR
oder durch die Sitzungsleitung bestimmte, einzelne
Gaéste zugelassen.

(3) 'Fiir den nicht-6ffentlichen Teil sind die Anwesen-
den zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(4) ! Angelegenheiten, welche die Privatsphire der Mit-
glieder betreffen, sowie Personaldebatten sind nicht 6f-
fentlich zu behandeln.

§4 Beschlussfahigkeit

(1) 'Nach der Eréffnung der Sitzung sind die Anwe-
senheit der Mitglieder und die Beschlussfdhigkeit fest-
zustellen.

§5 Fristen und Sitzungsunterlagen

(1) 'Die Ladungsfrist in der Vorlesungszeit betrigt 72
Stunden und in der Vorlesungsfreien Zeit eine Wo-
che.

(2) !'Die Sitzungsunterlagen miissen den FSR-
Mitgliedern 48 Stunden vor der Sitzung zugénglich ge-
macht werden. 2Eine geeignete Verésffentlichung sollte
die Regel sein.

(3) *Ordentliche Antriige miissen spitestens zwei Tage
vor der néchsten Sitzung beim Sitzungsvorstand ein-
gehen.

(4) Initiativantriige miissen vor Sitzungsbeginn einge-
reicht werden.

(5) 'Die Sitzungsunterlagen fiir die FSR-Mitglieder be-
stehen aus:

e zu behandelnden ordentlichen Antrédgen nach
§10,

o Kandidaturen,
e dem Vorschlag zur Tagesordnung,
o Unterlagen zu Tagesordnungspunkten,

e zu beschlieSenden Protokollen.

§6 Tagesordnung

(1) 'Die Tagesordnung muss ein Verzeichnis aller vor-
liegenden Antrige, sowie deren Zuordnung zu Tages-
ordnungspunkten enthalten.

(2) 1Zu Beginn der Sitzung ist der Tagesordnungs-
vorschlag des Sitzungsvorstands vorzustellen und iiber
Anderungsantriige zu beschlieen. 2Danach ist die Ta-
gesordnung mit einfacher Mehrheit zu beschlieflen.

(3) 'In der Regel sind fiir Antriige eigene Tagesord-
nungspunkte einzurichten. 2Tagesordnungspunkte mit
Gaésten sind in der Regel am Anfang der Sitzung zu be-
handeln. 3Tagesordnungspunkte unter Ausschluss der
Offentlichkeit in der Regel am Ende.

§7 Der Sitzungsleiter

(1) 'Der Sitzungsleiter hat die Kompetenzen aus
§17(4) der Fachschaftsordnung.

(2) 1Er strukturiert die Sitzung gemé#f der Tagesord-
nung und kann Pausen nach eigenem Ermessen vorse-
hen.

(3) 'Der Sitzungsleiter stellt fest, wann die Behand-
lung eines Tagesordnungspunktes oder die Durchfiih-
rung einer Wahl oder Beschlussfassung beginnt und
endet. 2Des Weiteren kann er nach eigenem Ermes-
sen einen Antrag gliedern und entsprechend diskutie-
ren lassen.

(4) 'Thm obliegt die Aufgabe das Wort zu erteilen,
die Redezeit zu begrenzen und einen Redner zur Sa-
che oder Form zu rufen. ?Beschrinkungen der Rede-
zeit konnen durch eine einfache Mehrheit aufgehoben
werden.



(5) 'Bei Diskussionen oder Beschliissen, die den Sit-
zungsleiter selbst betreffen, hat dieser die Sitzungslei-
tung abzugeben.

§8 Redeliste

(1) Vor Beginn einer Diskussion bittet der Sitzungs-
leiter um Wortmeldungen und bildet eine Redeliste.
2Nach dieser erteilt er das Wort und erginzt wihrend
der Debatte.

(2) Vor der Debatte eines Antrags erteilt der Sit-
zungsleiter dem Antragsteller das Wort.

(3) 'Die Redeliste kann nach Ermessen der Sitzungslei-
ters durch Wortmeldung des Antragstellers bzw. Be-
richterstatters zu diesem Tagesordnungspunkt unter-
brochen werden.

(4) 'Es gilt das Erstrednerrecht.

(5) 'Ein Sitzungsteilnehmer darf nur sprechen, wenn
ihm der Sitzungsleiter das Wort erteilt. 2M&chte der
Sitzungsleiter selbst zur Sache sprechen, so setzt er
sich an das derzeitige Ende der Redeliste

§9 Antrdage zur Geschiftsordnung

(1) *Antriige zur Geschiftsordnung gehen allen ande-
ren Wortmeldungen vor. 2Sie kénnen nur von FSR-
Mitgliedern und dem Sitzungsleiter gestellt werden
und sind durch das Erheben beider Hande zu kenn-
zeichnen.

(2) 'Ein Redebeitrag, eine Wahl oder Abstimmung
darf durch einen Geschiftsordnungsantrag nicht un-
terbrochen werden.

(3) YUber Geschiftsordnungsantrige ist sofort zu be-
schliefen.

(4) 'Als Geschéiftsordnungsantriige sind Antriige nach
§9 Absitze 4 bis 12 der Geschéftsordnung des StuRas
anzusehen.

(5) 'Abweichend von Abs.4 wird fiir den Antrag Aus-
schluss der Offentlichkeit nur eine Mehrheit der Mit-
glieder benotigt.

§10 Antrage

(1) 'Neben den Antriigen nach §9 sind folgende An-
trage an den FSR zuléssig:

o ordentliche Antrédge
o Initiativantrage

o Anderungsantrige

(2) 'Alle Antrige nach Abs.1 sind schriftlich zu stel-
len. Sie enthalten den Namen des Antragstellers,
den Antragstext und gegebenenfalls eine Begriindung.
2 Antriige mit dem Ziel eine Finanzwirksamkeit fiir den
FSR zu entfalten sind zusédtzlich mit einer Finanzauf-
stellung zu versehen.

(3) 1Die Riicknahme von Antrigen durch den Antrag-
steller ist jederzeit zuléssig.

(4) 'Ordentliche Antriige, die vom FSR behandelt wer-
den, sind alle Antrége, die beim Sitzungsvorstand frist-
geméaf nach §5(3) eingegangen sind.

(5) Der Initiativantrag ist der Form und dem Inhalt
nach ein ordentlicher Antrag, der die Fristen fiir or-
dentliche Antrige gemif §5(3) nicht erfiillt. 2Fiir sie
gilt §5(4) Er bedarf der Unterschrift vier stimmberech-
tigter Mitglieder.

(6) 'Anderungsantriige sind Antrige zu ordentlichen
Antrégen, die diese in ihrer Sache oder Ausgestaltung
andern. 2Anderungsantrige werden beim Sitzungsvor-
stand in schriftlicher Form eingereicht. 2Uber sie ist
vor dem Hauptantrag zu beschlieBen. “Bei mehreren
Anderungsantrigen wird von dem weitreichendsten
Antrag aus abgestimmt. ®Soweit der FSR diesen zu-
stimmt oder sie von dem Antragsteller ibernommen
werden, wird der Hauptantrag in der gednderten Fas-
sung zur Beschlussfassung gestellt. °Der Antragsteller
des Hauptantrages hat bis zur endgiiltigen Beschluss-
fassung das Recht, auch eine geénderte Fassung des
Antrages zuriickzuziehen.

(7) 'Ein Antragsteller kann die Vertretungsrechte ei-
nes Antrages fiir einzelne Sitzungen oder permanent
an eine andere Person abgeben, sofern er dies der Sit-
zungsleitung anzeigt. 2Die bestimmte Person ist als
reguldre Antragsteller zu behandeln.

§11 Lesungen

(1) Es gelten die Regelungen nach §11 der Geschifts-
ordnung des StuRas.

§12 Beschlussfassung und Abstimmung

(1) 'Es gelten die §§12 bis 15 der Geschiftsordnung
des StuRas.



§13 Wahlen und Entsendungen

(1) 'Kandidaturen sind bei der Sitzungsleitung schrift-
lich einzureichen, es gilt die Frist fiir Antrédge nach
§5(3). 2Ausnahme bildet die konstituierende Sitzung,
auf der miindlich und ohne Frist fiir ein Amt oder Gre-
mium kandidiert werden kann.

(2) 'Kandidaten sollten in der Regel auf der Sitzung
anwesend sein.

(3) 'Wahlen finden durch geheime Abstimmung statt,
Entsendungen mit Handzeichen. ?Diese Regelfille kon-
nen durch den Sitzungsvorstand oder durch Antrige
nach §9(4) gedndert werden.

(4) 'Alle Anwesenden kénnen an die Kandidaten Fra-
gen stellen. Dies ist auch zwischen den Wahlgédngen
moglich.

(5) 'Nach der Wahl werden die Stimmzettel vernich-
tet, solange es nicht anders beschlossen wird.

(6) 'In der Regel gilt §17(5) Geschiiftsordnung des
StuRas. 2Es konnen geeignetere Verfahren festgelegt
werden, durch die Sitzungsleitung mit Begriindung
oder den FSR durch einfache Mehrheit.

§ 14 Protokollfithrung

(1) 'Das Protokoll der FSR-Sitzung wird durch den
Sitzungsvorstand gemif §17(5) Nr.4 der Fachschafts-
ordnung angefertigt und veroffentlicht.

Inkraftgetreten am 17. Juni 2021.

David Bacher
1. Sprecher

(2) 'Das Protokoll orientiert sich am Sitzungsver-
lauf.

(3) 'Das Protokoll hat insbesondere zu enthalten:
1. Datum, Beginn und Ende der Sitzung,

2. die Anwesenheitsliste mit Gésten und den ent-
sprechenden Vermerken ,unentschuldigt“, ,ent-
schuldigt bzw. ,Sitz ruht“ bei den fehlenden
Mitgliedern,

3. den Wortlaut der Antrdge und Beschliisse gege-
benenfalls mit zugehorigen Abstimmungsergeb-
nissen,

4. die wesentlichen Meinungen Fiir und Wider den
Antrag,

5. Wortmeldungen, die ausdriicklich zu Protokoll
gegeben werden.

(4) 'Personaldebatten werden nicht protokolliert.

(5) *Waren Teile der Sitzung nicht 6ffentlich, so sind
diese in Protokollteilen festzuhalten, welche nur den
FSR-Mitgliedern und dem Sitzungsvorstand zuging-
lich sind.

(6) 'Das Protokoll wird in der Regel auf der niichs-
ten Sitzung durch den FSR beschlossen. 2Protokolle
kénnen in Ausnahmefdllen durch eine E-Mail-
Umlaufabstimmung beschlossen werden.

(7) 'Das Protokoll ist nach Beschlussfassung innerhalb
eines Tages geeignet zu veroffentlichen.

Jacob Hoffeld
2.Sprecher



	§1 Konstituierung
	§2 Zusammentreten
	§3 Öffentlichkeit
	§4 Beschlussfähigkeit
	§5 Fristen und Sitzungsunterlagen
	§6 Tagesordnung
	§7 Der Sitzungsleiter
	§8 Redeliste
	§9 Anträge zur Geschäftsordnung
	§10 Anträge
	§11 Lesungen
	§12 Beschlussfassung und Abstimmung
	§13 Wahlen und Entsendungen
	§14 Protokollführung

